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Schwerbehinderte

Behinderung:
Schwerbehinderte Menschen ab einem Grad der Behinderung von wenigstens 50% (§ 2 Abs. 2 SGB IX)

Bei unter 50% - 30% ist eine Gleichstellung möglich (§ 2 Abs. 3 SGB IX)

Einstellung:
Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung sind unverzüglich über die Schwerbehinderung eines Mitarbeiters zu informieren.

Gründe für die Einstellung schwerbehinderter Menschen:
● Beschäftigungspflicht (§ 71 Abs. 1 SGB IX)

● Einsparung der Ausgleichsabgabe (§ 77 SGB IX)
Beschäftigungspflicht: 
Arbeitgeber mit mind. 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 SGB IX ( mind. 5% der Arbeitsplätze (§ 71 Abs. 1 SGB IX)
(Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen)

Anrechnung Beschäftigter:

Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für angerechnet. (§ 75 Abs. 3 SGB IX)   
Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet. 
Bei Übernahme im Anschluss einer Ausbildung werden im 1. Jahr der Beschäftigung zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet. (§ 76 Abs. 2 SGB IX)
Ausgleichsabgabe: (§ 77 SGB IX)
1. 105 € bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3% bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz.

2. 180 € bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2% bis weniger als 3%.

3. 260 € bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2%.
Kündigung: 

Nur mit Zustimmung des Integrationsamtes (§ 85 SGB IX)
(Außer schwerbehinderte Arbeitnehmer mit weniger als 6-monatiger Betriebszugehörigkeit § 90 Abs. 1 Ziff. 1 SGB IX)

Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen. (§ 86 SGB IX)
Urlaub:

Zusatzurlaub von 5 Arbeitstagen im Jahr (§ 125 SGB IX)

Besonderheiten:

Freistellung von Mehrarbeit, sofern sie es verlangen. (§ 124 SGB IX)

Keine Benachteiligung aus Gründen einer Behinderung. (§ 1 AGG)   

Gestaltung des Arbeitsplatzes:

Pflicht der Arbeitgeber, Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Geräte unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahren so einzurichten und so zu unterhalten,  dass wenigstens die vorgeschriebene Zahl an schwerbehinderten Menschen eine dauernde Beschäftigung finden kann. (§ 81 Abs. 3 SGB IX)

